
Liegt es an meiner Angst und
mir, dass ich im Job manchmal
wie gelähmt bin - oder an der to-
xischen, also quasi wie Gift wir-
kenden Führungskultur im
Unternehmen? Das zu unter-
scheiden, sei nicht immer leicht,
sagt Diplom-Psychologin und
Business-Coachin Elke Over-
dick.

Es gibt aber einige Signale, auf
die Beschäftigte achten können.
Zunächst einmal: Agiert die
Führungsebene im Unterneh-
men oder Betrieb toxisch, seien
in der Regel mehrere Mitarbei-
tende betroffen. „Da hilft es, sich
auch einmal mit Kolleginnen
und Kollegen auszutauschen,
wie es ihnen geht“, rät Overdick.

Eine toxischeFührungzeige in
der Regel mehrere der folgenden
Merkmale:

Die Auswirkungen einer toxi-
schen Führungskultur be-
schreibt die Coachin so: Schnell

leidet bei Mitarbeitenden der
Selbstwert. Selbstzweifel wach-
sen. Es könne zu Angst und Nie-
dergeschlagenheit und damit
verbundener Antriebslosigkeit
kommen. Diese psychischen
Auswirkungen können wiede-
rum zu starkem körperlichen
Stresserleben führen. Das zeigt
sich etwa in Muskelverspannun-
gen, Verdauungsproblemen
oder Schlafstörungen.

In einer solchen Situation ist
es wichtig, sich Hilfe zu holen.
Vielleicht helfen Gespräche mit
anderen Betroffenen im Unter-
nehmen. Aber auch Arbeitneh-
mervertretungen oder externe
Beratungsstellen können An-
laufstellen sein.

Bestehende toxische Struktu-
ren zu verändern, ist aber nicht
immer einfach oder gar realis-
tisch. In einem solchen Fall
bleibt oft nur ein Jobwechsel als
Ausweg. (DPA)

Guter Indikator: Agiert die Führungsebene toxisch, sind in der Re-
gel mehrere Mitarbeitende betroffen.
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Selbstzweifel im Job:
Warnsignale für

toxische Strukturen

Paket umgeleitet? Wann Sie
für den Verlust haften

Die lang ersehnte Sendung be-
findet sich in der Zustellung,
aber Sie sind nicht zu Hause?
Macht nichts, denn bei den
meisten Zustelldiensten lässt
sich das Paket auch noch recht
kurzfristig zu Paketshops,
NachbarnoderbestimmtenAb-
lageorten umleiten. Was Emp-
fängerinnen und Empfänger
dann aber wissen sollten: Es
drohen rechtliche Fallstricke.
Darauf weist das IT- und Tech-
nikmagazin „c't“ (Ausgabe
3/2026) hin.

„Wenn der Empfänger aktiv
einen bestimmten Ablageort
angewiesen hat, haftet er ab
dem Zeitpunkt der Ablage für
Verlust oder Beschädigung“,
sagt „c't“-Redakteur Markus

Montz. Nur wenn der Zusteller
eigenhändig - also ohne explizi-
te Anweisung des Empfängers -
einen Ablageort wählt, bleibt
der Empfänger von der Haftung
befreit.

Der Haftungsübergang auf
den Kunden gilt laut „c't“ auch
bei der gewünschten Einlage-
rung des Pakets in einer Pack-
station. „Sobald das Paket als
eingelegt vermerkt ist, tragen
die Kunden das Risiko“, sagt
Montz. Und zwar ganz unab-
hängig davon, ob der Kunde
beim Paketdienst registriert ist
oder nicht.

Tückisch ist auch, wenn die
Nachbarschaftszustellung aktiv
angewiesen wurde: „Bestreitet
der Nachbar den Empfang eines

laut Zustellmeldung übergebe-
nen Pakets, sind Versender wie
Händler aus der Haftung“, sagt
Montz. Rechtlich unklar sei die
Lage hingegen, wenn der Zu-
steller eigenmächtig entschei-
det, die Sendung beim Nach-
barn abzugeben.

Auf Nummer sicher gehen
Empfängerinnen und Emp-
fänger „c't“ zufolge dann,
wenn sie die Lieferung in
einen Paketshop umleiten las-
sen oder den Liefertermin auf
einen Tag verschieben, an dem
sie selbst zur Annahme zu
Hause sind. Diese Möglichkei-
ten seien besonders sicher,
weil erst mit der persönlichen
Annahme der Gefahrenüber-
gang erfolge. (DPA)

Sie haben als Ablageort die Packstation gewählt? Sobald das Paket
dort als eingelegt vermerkt ist, tragen Sie selbst das Risiko für
Schäden oder Verlust. FOTO: ZACHARIE SCHEURER/DPA-MAG

Und so geht’s: QR-Code scannen,
telefonisch 0800 12 34-902 (AZ) bzw.
0800 12 34-905 (WAZ)
oder online bestellen unter
abo.WAZ-online.de/8wocheninformiert
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